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Rechtsanwältin
Katharina Feddersen
von Osborne Clarke

Quelle: Osborne Clarke

Baurecht. Ein Auftraggeber kann
ausführenden Betrieben keine
Bankbürgschaft aufdrängen, um den
Eintrag einer Bauhandwerkersicherung
im Grundbuch zu vermeiden.

OLG Köln, Beschluss vom 13. März 2023,
Az. 2 Wx 257/22

Baufirma muss keine Bürgschaft
als Sicherheit akzeptieren
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DER FALL

Ein Bauunternehmer erwirkte per einst-
weiliger Verfügung eine grundbuchliche
Vormerkung, um seinen Anspruch auf
die Eintragung einer Bauhandwerker-
sicherungshypothek über 700.000 Euro zu
sichern. Dagegen wehrte sich der Auftrag-
geber. Er beantragte die Berichtigung des
Grundbuchs durch die Löschung der
Vormerkungen. Dazu reichte er beglau-
bigte Kopien zweier selbstschuldneri-
scher Bürgschaftserklärungen einer Spar-

kasse ein. Das Grundbuchamt wies den
Antrag zurück. Eine Löschung könne ent-
weder nur durch die Bewilligung des
Berechtigten – hier des Bauunternehmers
– oder durch eine gerichtliche Entschei-
dung erfolgen. Beides sei in diesem Fall
nicht gegeben. Der Auftraggeber legte
dagegen Beschwerde ein.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DIE FOLGEN

Die Beschwerde des Auftraggebers wies
das Oberlandesgericht Köln zurück. Der
Bauunternehmer habe sein Wahlrecht
ausgeübt, indem er die Vormerkungen
zur Sicherung des Anspruchs auf Ein-
tragung von Sicherungshypotheken
erwirkte. Er wolle die Vormerkung nicht
zugunsten einer Bürgschaft löschen,
zumal letztere auch wegen eines von der
Sparkasse vorbehaltenen Widerrufs für
den Fall einer wesentlichen Verschlech-

terung der Vermögensverhältnisse quali-
tativ nicht gleichwertig sei. Die Vormer-
kung sei hingegen insolvenzfest und das
Grundbuch richtig. Der Besteller habe
keinen Anspruch auf Berichtigung oder
Löschung der Vormerkung.
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WAS IST ZU TUN?

Vertraglich sollte das Stellen einer
Bürgschaft vereinbart und die Eintragung
einer Bauhandwerkersicherungshypo-
thek möglichst ausgeschlossen werden.
Ohne Regelung kann und darf der Bestel-
ler dem Unternehmer eine Sicherheit
nicht ohne dessen Aufforderung „auf-
drängen“. Im Falle einer Uneinigkeit
über den Werklohn sollten sich die Bau-
vertragspartner in einem geordneten
außergerichtlichen Verhandlungsverfah-
ren engmaschig austauschen. Ist das

Ende der Verhandlung absehbar und ein
strittiger Betrag verbleibt, kann man im
Zuge dessen eine Interimseinigung über
Sicherheiten erzielen, ohne das Grund-
buch zu belasten. Die Verhandlungs-
lösung ist gegenüber einer gerichtlichen
Auseinandersetzung fast immer vorzuzie-
hen. (redigiert von Monika Hillemacher)

Rechtsanwalt
Paul M. Kiss

von CBH
Rechtsanwälte

Quelle: CBH

Maklerrecht. Vermittler haben auch dann
Anspruch auf Provision durch den
Verkäufer, wenn sie eine unwirksame
Reservierungsvereinbarung treffen.

LG Lübeck, Urteil vom 29. November 2023,
Az. 10 O 37/22

Erst ein treuwidriges Verhalten
verwirkt den Maklerlohn
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DER FALL

Ein Eigentümer plante den Verkauf eines
Grundstücks. Der beauftragte Makler
schloss mit einem Interessenten, der das
Grundstück letztlich auch erwarb, eine
Reservierungsvereinbarung, die er auch
vom Eigentümer unterzeichnen ließ.
Diese benachteiligte den Interessenten
unangemessen, weil die Reservierungs-
gebühr beim Nichtzustandekommen des

Kaufvertrags komplett verfallen sollte.
Nachdem er Rechtsrat eingeholt hatte,
nahm der Vermittler von der Vereinba-
rung Abstand. Die Gebühr zahlte er
zurück. Der Eigentümer verweigerte die
Zahlung der Provision. Dabei berief er
sich auf eine schwerwiegende Treue-
pflichtverletzung des Maklers.
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DIE FOLGEN

Die Klage des Maklers auf Courtage hatte
Erfolg. Er hat das Objekt online inseriert
und mit verschiedenen Interessenten
Besichtigungen durchgeführt. Die Mak-
lertätigkeitwar für denKaufvertrag kausal.
Der Provisionsanspruchwurde auchnicht
durch eine schwerwiegende Treuepflicht-
verletzung verwirkt. Das käme nur in
Betracht, wenn derMakler den Interessen
seines Auftraggebers in erheblicher Weise
zuwidergehandelt hätte. Dafür muss sich
der Makler seines Lohns unwürdig erwie-
sen haben. Das ist erst der Fall, wenn er
seine Treuepflicht vorsätzlich, wenn nicht
gar arglistig, mindestens aber in einer
grob leichtfertigen Weise verletzt. Der

Abschluss einer unwirksamen Reservie-
rungsvereinbarung genügt nicht. Sie
betrifft nur das Verhältnis zwischen Mak-
ler und Interessent, nicht aber das zum
Eigentümer. Auch dass der Vermittler
den Eigentümer mitunterzeichnen ließ,
begründet kein treuwidriges vorsätzliches
Verhalten. DasGericht zieht eine Parallele
zur Verwendung unwirksamer allgemei-
ner Geschäftsbedingungen. Auch dies hat
nach der Rechtsprechung des BGH regel-
mäßig keine Verwirkung des Provisions-
anspruchs zur Folge.
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WAS IST ZU TUN?

Wenn der Makler seinem Auftraggeber
einen Interessenten nachweist, mit dem
der beabsichtigte Hauptvertrag abge-
schlossen wird und der Provisionsan-
spruch im Grundsatz entstanden ist, kann
dieser im Falle einer schwerwiegenden
Pflichtverletzung des Maklers verwirkt
sein. Ein vertragsgemäßes Verhalten des
Maklers liegt also nicht nur im Interesse

seines Auftraggebers, sondern auch in
seinem eigenen Interesse. Die Schwelle
der Verwirkung liegt allerdings hoch
und setzt mindestens eine grobe Leicht-
fertigkeit, wenn nicht sogar einen Vorsatz
oder die Arglist des Maklers voraus.

(redigiert von Monika Hillemacher)

Rechtsanwalt
Andreas van den Eikel

von White & Case
Quelle: White & Case

Grundstücksrecht. Kommunen können die
Vergütung für den Heimfall wirksam
ausschließen. Voraussetzung ist ein
schwerer Verstoß gegen den Vertrag.
Das Gebot der Angemessenheit ist
zu beachten.

BGH, Urteil vom 19. Januar 2024,
Az. V ZR 191/22

Heimfall ist auch ohne
Vergütung möglich
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DER FALL

Die klagende Gemeinde bestellte für
einen Verein ein Erbbaurecht und ver-
kaufte später auch das Grundstück, auf
dem u.a. eine Moschee innerhalb einer
Frist gebautwerden sollte. Es bestand eine
Bauverpflichtung. Bei Verstoß konnte die
Gemeinde die Rückübertragung des Erb-

baurechts, den Heimfall, ohne Vergütung
und denWiederkauf des Grundstücks ver-
langen. Als der Verstoß eintrat und die
Gemeinde beides forderte, hielt der Ver-
ein die vergütungslose Rückforderung des
Erbbaurechts für unangemessen.
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DIE FOLGEN

Das ist sie nicht. Gemeinden können beim
Heimfall eine Vergütung für das Erbbau-
recht im Einzelfall ausschließen, auch
wenn das Gesetz grundsätzlich eine
Heimfallvergütung vorsieht. Kommunen
unterliegen aber dem Angemessenheits-
gebot (§ 11 BauGB). Nachvollziehbar be-
gründet der BGH die Angemessenheit
damit, dass der Heimfall nur dann eintritt,
wenn der Erbbauberechtigte gegen seine
vertraglichen Pflichten verstößt. Dieser

hat es selbst in der Hand, den entschädi-
gungslosen Heimfall zu vermeiden, und
kann sich darauf einstellen. Die Ge-
meinde kann dies nicht und wäre ohne
Vergütungsausschluss gezwungen, erheb-
liche Haushaltsmittel bereitzustellen oder
auf den Anspruch zu verzichten. Auch
würde sie das Risiko für die neue Verwen-
dung des Bauwerks tragen. Der Verein er-
hält für das Gebäude einen Verwendungs-
ersatz als Teil des Wiederkaufpreises.
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WAS IST ZU TUN?

Erbbaurechte sind ein gutesMittel sowohl
für die Kommune, die das Grundstück
nicht verliert und die Nutzung durch
Bedingungen langfristig steuern kann, als
auch für den Erbbauberechtigten, der kei-
nen Kaufpreis für Bauland finanzieren
muss, aber Eigentümer des Gebäudes
wird. Der Vergütungsausschluss beim
Heimfall reduziert das finanzielle Risiko
für die Gemeinde und stärkt die Vergabe
von Erbbaurechten. Die Kommune muss
prüfen, ob die Geltendmachung des
Anspruchs verhältnismäßig ist oder eine
vermeidbare Härte darstellt. Heimfall darf
nicht dazu führen, dass der Erbbaube-
rechtigte für seinen Verstoß übermäßig

sanktioniertwird.Die SchweredesVersto-
ßes und die Folgen des vergütungslosen
Heimfalls müssen abgewogen werden,
wie auch die Sicherung des verfolgten
Zwecks, eine angemessene Errichtungs-
frist, der Fertigstellungsgrad des Gebäu-
des, die Investitionen des Erbbauberech-
tigten und die Frage, ob die Gemeinde in
der Lage sein wird, das Bauwerk ander-
weitig zu nutzen. Der Erbbauberechtigte
sollte nur solche Bedingungen eingehen,
die er auch wirklich erfüllen kann, um ei-
nen vergütungslosen Heimfall zu vermei-
den. (redigiert von Monika Hillemacher)

Rechtsanwalt
Dr. Mathias Hellriegel

von Hellriegel
Rechtsanwälte

Quelle: Hellriegel Rechtsanwälte

Öffentliches Recht. Soll ein B-Plan der
Innenentwicklung dienen, ist dieser
Begriff eng auszulegen, um erhebliche
Auswirkungen auf die Umwelt zu
verhindern.

OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom
21. September 2023,
Az. OVG 10 A 13/19

Beschleunigter B-Plan muss
Umwelteffekte ausschließen

... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DER FALL

Das ca. 3,6 ha große Plangebiet war zu
DDR-Zeiten teilweise mit Wochenend-
häusern bebaut. Für nur zwei der elf
Wohnhäuser liegt eine Baugenehmigung
vor. Laut dem Flächennutzungsplan von
2002 soll die Siedlung unter Schließung
von Baulücken in ein Wohngebiet umge-
wandelt werden. Der angegriffene Bebau-
ungsplan setzte sechs allgemeine Wohn-

gebiete, drei Waldflächen und eine Ver-
kehrsfläche fest. In der Begründung hieß
es, wegen Übernahme der in dem Gebiet
typischen Siedlungsform Waldsiedlung
seien die Randbedingungen des § 13a
Abs. 1 Nr. 1 BauGB gegeben. Von einer
frühzeitigen Beteiligung und einer
Umweltprüfung könne abgesehen wer-
den.
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DIE FOLGEN

Dem OVG zufolge leidet der B-Plan unter
formellen Fehlern, da wegen Fehlens
einer Maßnahme der Innenentwicklung
§ 13a BauGB nicht anwendbar sei. Auf-
grund des Verzichts auf die Umweltprü-
fung sei § 13aBauGBAusdruckder boden-
schützenden SUP-Richtlinie der EU und
damit restriktiv auszulegen. Eine Innen-
entwicklung sei gegeben, wenn eine frü-
here Bebauung im Plangebiet nachwirkt,

eine Nachbarbebauung ins Plangebiet
hineinwirkt oder eine gesicherte Bebau-
ungsmöglichkeit im Sinne des § 31 oder
§ 34 BauGB besteht. Nicht ausreichend
seien Flächen im Außenbereich, für die
nur ein Flächennutzungsplan existiert.
Auch dieWochenendhäuserwirkten nicht
auf die Entwicklung von Wohngebäuden
nach.
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WAS IST ZU TUN?

Die Entscheidung zeigt, dass beschleu-
nigte Bebauungsplanverfahren nach § 13a
–wie nach § 13b BauGB – nicht nur fehler-
anfällig sind, sondern keine Zeitersparnis
bewirken. Grund ist, dass beide Normen
der Umsetzung der SUP-Richtlinie der EU
dienen. Daher ist die Vereinbarkeit mit
EU-Recht zu prüfen. Entsprechende Nor-
menkontrollverfahren landen teilweise
beimBundesverwaltungsgericht,wo§ 13b
BauGB für unvereinbar mit Unionsrecht
erklärt und aufgehoben wurde. Sinnvoller
ist es, weder auf die frühzeitigen Beteili-
gungsschritte noch auf den Umweltbe-
richt oder den naturschutzrechtlichen

Ausgleich zu verzichten, sondern sie zu
nutzen, um sich einen Überblick über das
Konfliktpotenzial zu verschaffen und
abwägungsrelevanteBelange zu antizipie-
ren. Dazu gehört die Beteiligung der
Naturschutzbehörden. Die hohe Zahl von
an dieser Verfahrensfrage gescheiterten
B-Plänen zeigt, dass die vermeintliche
Beschleunigung mit einem hohen Risiko
derUnwirksamkeit erkauftwird. InZeiten,
in denen ESG-Fragen für eine nachhaltige
Stadtentwicklung dringlicher werden,
sind mehr Beteiligung und mehr Umwelt
rechtssicherer und das Gebot der Stunde.

(redigiert von Monika Hillemacher)
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